
Unterschiedliche Formen 
von Sucht
In allen Gesellschaftsschichten und 
so auch in der Arbeitswelt ist das 
Thema Sucht präsent. Bei den Sucht-
formen wird zwischen stoffungebun-
denen Suchtmitteln wie zum Beispiel 
Internetsucht und stoffgebundenen 
legalen Suchtmitteln wie Alkohol, Niko-
tin, Beruhigungsmittel, Cannabis sowie  
illegalen Suchtmitteln wie zum Beispiel 
Crack, Ecstasy oder Amphetamine un-
terschieden. Problematischer Konsum 
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Für die Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit gelten folgende Regeln:

•	 Beschäftigte sind verpflichtet, sich 
selbst oder andere nicht durch den 
Konsum von Alkohol, Cannabis oder 
anderen berauschenden Mitteln zu 
gefährden.

•	 Beschäftigte, die nicht in der Lage 
sind, eine Arbeit gefahrlos für sich 
und andere auszuführen, dürfen vom 
Unternehmen damit nicht beauftragt 
werden.

von Cannabis ist neben dem von Alko-
hol aktuell der zweithäufigste Anlass 
für die Inanspruchnahme von Sucht-
hilfeangeboten, berichtet die Deutsche 
Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) 2025.

Wirkung auf die Psyche und 
den Körper
Suchtmittel verändern das Bewusst-
sein. Sie beeinflussen in unterschied-
licher Weise die Wahrnehmung, das 
Denken, Fühlen und Handeln. Zwi-
schen Genuss und Rausch besteht ein 
fließender Übergang. Suchtmittel wir-
ken anregend oder beruhigend, kön-
nen zur Selbstüberschätzung beitragen 
und die Risikobereitschaft erhöhen. 
Ihre Wirkdauer ist nicht vorhersagbar 
oder steuerbar. Der Missbrauch von 
Suchtmitteln kann zu psychischen 
und/oder körperlichen Auswirkun-
gen wie Abhängigkeiten sowie Krank- 
heiten und frühzeitigem Tod führen.

Stress als Risikofaktor
Problematischer Konsum von Sucht-
mitteln kann unter anderem durch 
Arbeitsbedingungen entstehen, die 
belasten und den Suchtmittelkonsum 
befördern können.
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Nähere Informationen zum Thema:

Präventionshotline: 0800 8020100

Risiken im Blick
Damit alle sicher arbeiten können 
und gesund bleiben, müssen Unter-
nehmerinnen und Unternehmer eine 
Gefährdungsbeurteilung mit Berück-
sichtigung psychischer Belastung 
durchführen, um die Arbeitsbedin-
gungen zu beurteilen und geeignete 
Maßnahmen festzulegen. Beispiels-
weise kann ein generelles Suchtmit-
telverbot bei der Arbeit oder zumin-
dest für Tätigkeiten mit besonders 
hohem Gefährdungspotenzial be-
schlossen werden.

Verbot von Suchtmitteln
Es liegt im Handlungsspielraum 
von Unternehmen, den Konsum von 
Suchtmitteln bei der Arbeit zu ver-
bieten und dafür klare Regeln auf-
zustellen. Dafür eignet sich eine Be-
triebsvereinbarung oder in kleineren 
Organisationen eine Selbstverpflich-
tungserklärung.

Wichtige Punkte einer betrieblichen 
Regelung können sein:

•	 Konsumverbot von Suchtmitteln 
am Arbeitsplatz

•	 Information, Aufklärung und Qua-
lifizierung der Beschäftigten sowie 
der Führungskräfte

•	 Maßnahmen im Akutfall und bei 
Rückfällen (zum Beispiel Stufen-
plan)

•	 Betriebliche Ansprechpersonen 
und Unterstützungsangebote

•	 Wiedereingliederung von Betroffe-
nen

Handeln statt wegsehen
Bei begründetem Verdacht müssen 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber um-
sichtig, aber konsequent handeln, das 
heißt: Betroffene müssen vom Arbeits-
platz entfernt werden. Die Unternehme-
rin oder der Unternehmer sollte mit den 
Beschäftigten ein klärendes Gespräch in 
einer vertrauensförderlichen Situation 
führen, Lösungen besprechen und mo-
tivieren, Unterstützung anzunehmen.

Wichtig ist: Drogentests – auch im Falle 
einer später nachweisbaren Abstinenz 
– bedürfen der Zustimmung der Betrof-
fenen.

Bereits im Vorfeld erleichtern konkret 
definierte Abläufe nach einem Stufen-
plan und klare Zuständigkeiten den Um-
gang mit akuten Fällen. Sie tragen dazu 
bei, die Arbeitsfähigkeit der betroffenen 
Person zu erhalten und gleichzeitig an-
dere Beschäftigte nicht zu gefährden.

Unterstützung durch die  
BG BAU
Die BG BAU bietet Unternehmerinnen 
und Unternehmern eine Vielzahl von 
Unterstützungsangeboten. Unterneh-
men, die dem Arbeitsmedizinisch- und 
Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) 
der BG BAU angeschlossen sind, kön-
nen die Dienstleistungen der Tochter-
gesellschaften mit Fachkräften für Ar-
beitssicherheit sowie Betriebsärztinnen 
und Betriebsärzten nutzen. Diese Fach-
leute können bei Fragen zum Thema 
Sucht unterstützen und Hilfsangebote 
vermitteln.

Dazu zählen:

•	 Schicht- oder Nachtarbeit, überlange 
Arbeitszeiten, Allein- oder Einzel-
arbeit

•	 Monotone Tätigkeiten, fehlende 
Handlungs- und Entscheidungs-
spielräume

•	 Hoher Zeit- und Leistungsdruck, In-
formationsflut, hohe Arbeitsdichte

•	 Konflikte oder fehlender Rückhalt im 
Team, mangelnde Wertschätzung

Weitere Informationen:

DGUV Information 206-009: 
Suchtprävention in der  
Arbeitswelt 

www.bgbau.de/206-009

inklusive Handlungsempfehlung-
en, Musterbetriebsvereinbarung 
und Musterdienstanweisung
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